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Bekanntgabe Adressen
Die Gemeinde Kaltenberg ist für heuer 
coronamäßig zuversichtlich und plant 
die Umsetzung der 100-Jahr-Feier für  
15. August 2022. Es wäre schön, wenn 
wir bei diesem Fest viele ehemalige Kal-
tenbergerinnen und Kaltenberger einladen 
könnten. Dazu haben wir zwar schon einmal 
die Bevölkerung gebeten, die Adressen ihrer 
Verwandten am Gemeindeamt bekannt-
zugeben. Diesem Aufruf sind jedoch nur 
wenige Bürger gefolgt. 

Deshalb nochmals unser Aufruf:
Bitte gebt uns die Adressen eurer Angehöri-
gen bis spätestens 31. März 2022 bekannt. 
Gerne auch per E-Mail an gemeinde@kal-
tenberg.ooe.gv.at, egal ob mit Wohnadresse 
für die postalische Versendung oder mittels 
E-Mail-Adresse.

Selbsttests zur Eigenan-
wendung – Ausgabe am 
Gemeindeamt

Das Gemeindeamt gibt seit 24.01.2022 
Testsets (bestehend aus 5 Antigen-Tests in 
einer Schachtel plus 1 Streifen QR-Codes) 
aus und sind diese für einen Haushalt je 
Woche vorgesehen (1 Testset innerhalb von 
7 Tagen). Das Amt der Oö. Landesregierung 
weist darauf hin, dass Kindergarten- und 
Schulkinder im jeweiligen Setting getestet 
werden (Ninja-Pass).
Die derzeit geltenden Bestimmungen lassen 
nach wie vor für den Ort der beruflichen 
Tätigkeit einen 3G-Nachweis zu. Auch 
kann bei einem aufgrund von mangelnder 
Verfügbarkeit nicht vorhandenem Ergebnis 
eines PCR-Tests ausnahmsweise das Ergeb-
nis eines Antigen-Tests, dessen Abnahme 
nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen 
darf, beispielsweise im Rahmen von Ver-
anstaltungen vorgelegt werden.

Heizkostenzuschuss- 
Aktion 2021/2022

Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sit-
zung am 15. Dezember 2021 für die Heiz-
periode 2021/2022 die Gewährung eines 
Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige 
Personen beschlossen. 
Die Antragsfrist läuft vom 1. Februar 
2022 bis 9. Mai 2022. Die Anträge sind 
am Gemeindeamt einzubringen. Für die 
Beheizung einer Wohnung, gleichgültig mit 
welchem Energieträger, wird an sozial be-
dürftige Personen ein Heizkostenzuschuss 
gewährt. Ein Heizkostenzuschuss kann aber 
nur jenen Personen gewährt werden, die 
auch tatsächlich für Heizkosten aufzukom-
men haben. Demnach ist die Gewährung 
eines Heizkostenzuschusses an jene Perso-
nen ausgeschlossen, bei denen vertraglich 
sichergestellt ist, dass für Ihre Heizkosten 
Dritte aufzukommen haben (z.B. im Rah-
men eines Übergabsvertrages). In diesem 
Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren 
Brennstoff aus eigenen Energiequellen ab-
decken. Dieser beträgt 175,00 Euro.

Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das 
monatliche Nettoeinkommen aller tatsäch-
lich im Haushalt/der Wohnung lebenden 
Personen die Summe folgender Beträge 
nicht übersteigt:
• Alleinstehende EUR 950,00
• Ehepaare/Lebensgemeinschaft  
  EUR 1.500,00
• für jedes minderjährige Kind mit Fami- 
 lienbeihilfe EUR 380,00
• für die erste weitere erwachsene Per- 
 son im Haushalt EUR 520,00
• für jede weitere erwachsene Person im  
 Haushalt EUR 350,00
• Freibetrag Lehrlingsentschädigung  
  EUR 232,49

Nicht zum Einkommen zählen die Sonder-
zahlungen (13., 14. Bezug, Urlaubs-/Weih-
nachtsgeld), die (erhöhte) Familienbeihilfe 
einschließlich des Kinderabsetzbetrages, 
erhaltener Kindesunterhalt (Alimente, 
Waisenpension), Stipendien an Unterhalts-
berechtigte, Pflegegeld nach den Pflege-
geldgesetzen, Zuschüsse im Rahmen der 
Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung, 
Wohnbeihilfe, Kinderbetreuungsbonus des 
Landes OÖ sowie PVA, Grundrente nach 
den KOVG/OFG, Rentenleistungen nach 
dem Heimopferrentengesetz (HOG), Auf-
wandsentschädigungen wie Kilometergeld, 
Spesensätze, Diäten und dgl.; von Lehrling-
sentschädigungen und diesen gleichzuset-

zenden Ausbildungsentschädigungen wird 
ein Freibetrag von € 232,49 abgezogen.
Tatsächlich geleistete Unterhaltszahlungen 
sind vom Einkommen in Abzug zu bringen 
und sind durch aktuelle Unterlagen für das 
Jahr 2021 nachzuweisen. 

Achtung
Der Antrag muss aufgrund der DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung) die Unter-
schriften aller mit dem/der Antragsteller/in 
gemeinsam im Haushalt gemeldeten Perso-
nen mit eigenem Einkommen (unabhängig 
ob Neben- oder Hauptwohnsitz und unab-
hängig, ob diese voll- oder minderjährig 
sind) aufweisen.

 Zu verschenken
 
Die Volksschule Kaltenberg hat  
15 alte Schultische und zwei Lang-
bänke zu verschenken. Bei Interesse 
bitte bei Schulwart Johann Schmalzer 
(0664/5355355) melden.

Unterstützungserklärung 

Für folgende Volksbegehren können derzeit 
am Gemeindeamt Unterstützungserklärun-
gen unterzeichnet werden:

- Bedingungsloses Grundeinkommen um- 
 setzen!
- Stoppt Lebendtier-Transportqual
- RECHT AUF WOHNEN
- Zivildienst-Volksbegehren
- Wiedergutmachung der Covid-19-Mass- 
 nahmen
- Black Voices
- Kinderrechte-Volksbegehren
- Freiraumvolksbegehren
- Staatsbürgerschaft für Folteropfer
- RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG
- Lieferkettengesetz Volksbegehren
- ECHTE Demokratie – Volksbegehren
- Beibehaltung Sommerzeit
- anti-gendern Volksbegehren
- Untersuchungsausschüsse live übertragen
- Lebensmittelrettung statt Lebensmittel- 
 verschwendung
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- Letzte Hilfe
- Arbeitslosengeld RAUF!
- FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BAR- 
 GELDZAHLUNG
- Unabhängige JUSTIZ sichern
- Asylstraftäter sofort abschieben
- Verbot für Kinder-Instagram
- COVID-Maßnahmen abschaffen
- Umsetzung der Lebensmittelherkunfts- 
 kennzeichnung!
- Rettung unserer Sparbücher
- Wir fordern Coronaimpfstoffalternativen!
- Impfpflichtabstimmung NEIN respektie- 
 ren!
- Mental Health Jugendvolksbegehren
- KEINE IMPFPFLICHT
- NEHAMMER MUSS WEG
- COVID-Strafen-Rückzahlungsvolksbe- 
 gehren
- NEIN zur Impfpflicht
- Das Intensivbettenkapazitätserweite- 
 rungs-Volksbegehren
- GIS Gebühren abschaffen
- Gerechtigkeit den Pflegekräften!
- Cannabis legalisieren!

Texte zu den aktuell zu unterstützenden 
Volksbegehren sind auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Inneres www.bmi.
gv.at unter Gesellschaft und Recht (Ankli-
cken des jeweilig angeführten Volksbegeh-
rens) einzusehen. 
Seit 1. Jänner 2018 können Volksbegehren 
unabhängig vom Hauptwohnsitz in jeder be-
liebigen Gemeinde oder online via Handy-
Signatur oder Bürgerkarte unterschrieben 
werden.

Dies gilt sowohl für die Abgabe einer Un-
terstützungserklärung zur Einleitung eines 
Volksbegehrens (Einleitungsverfahren), 
als auch für die Unterzeichnung eines 
Volksbegehrens (Eintragungsverfahren). 
Ausführliche Informationen zur Aktivie-
rung der Handy-Signatur befinden sich auf 
oesterreich.gv.at.

Leader-Gemeinde-
Workshop

Für all jene Personen, die am LEADER-
Gemeinde-Workshop, Donnerstag, 27. 
Jänner 2022 beim Langoth nicht teilnehmen 
konnten, wird es im Februar nochmals die 
Möglichkeit geben, die bis dato im Zuge 
des Strategieentwicklungsprozesses ein-
gebrachten Visionen und Ideen digital zu 
bewerten bzw. zu ergänzen. Der Zugangs-
link kann am Gemeindeamt oder im Büro 

der Mühlviertler Alm (office@muehlviert-
leralm.at) angefordert werden.

Termine
31.01. Bauverhandlung
02.02. Sprechtag der Sozialversicherung  
 der Selbständigen, BBK Freistadt,  
 Softwarepark 112, 4232 Hagen- 
 berg, Anmeldung: 050-808 808,  
 www.svs.at/beratungstage
03.02. Monatsübung FF Kaltenberg, 19.00  
 Uhr, FF-Haus Kaltenberg
08.02. Eltern-Mutterberatung im Famili- 
 eninformationszentrum Unterwei- 
 ßenbach, 14.30 bis 16.30 Uhr
08.02. Betriebsanlagen-Sprechtag, BH  
 Freistadt, telef. Anmeldung:  
 07942/702-62501 
08.02. Workshop für Betriebsgründer,  
 WKO Freistadt, 14.00 – 17.00 Uhr,  
 Anmeldung: 05-90909-5200 oder  
 E-Mail: freistadt@wkooe.at
16.02. Sprechtag der Sozialversicherung  
 der Selbständigen, BBK Freistadt,  
 Softwarepark 112, 4232 Hagen- 
 berg, Anmeldung: 050-808 808,  
 www.svs.at/beratungstage
21.02. Betriebsanlagen-Sprechtag, BH  
 Freistadt, telef. Anmeldung:  
 07942/702-62501
28.02. Sprechtag der Sozialversicherung  
 der Selbständigen, WKO Freistadt,  
 Linzer Straße 11, Anmeldung: 050- 
 808 808, www.svs.at/beratungstage

Neues von 
der Feuerwehr

Brandeinsatz in Königswiesen
Am Donnerstag den 30.12.2021 wurden wir 
um 20:52 Uhr mittels Sirene zum Brand 
eines landwirtschaftlichen Objektes nach 
Kastendorf in Königswiesen alarmiert. 
Beim Eintreffen am Einsatzort konnte ein 
Brand im Heulager und im Bereich des 
Dachstuhles festgestellt werden. Da die 
Feuerwehr Königswiesen rasch nachalar-
mierte, waren innerhalb kürzester Zeit ge-
nügend Einsatzkräfte vor Ort und es konnte 
ein Übergreifen des Brandes auf weitere 
Gebäudeteile verhindert werden. 

Monatsübung Jänner
Am 06.01.2022 fand die erste Monatsübung 
in diesem Jahr zum Thema „kraftbetriebene 
Geräte“ statt. Unser Gerätewart AW Anton 
Kreindl teilte die Übung in einen theore-
tischen und einen praktischen Teil, wobei 
zuerst in der Theorie alle Geräte des RLF 
durchgegangen wurden und genau bespro-
chen wurde, welche Sicherheitsbestimmun-
gen gelten und auf was bei der Inbetriebnah-
me besonders geachtet werden soll. 

Übungsannahme im praktischen Teil war, 
dass eine Person beim Verladen von Holz 
unter einem Baumstamm eingeklemmt 
wurde. Es wurden verschiedene Lösungs-
wege und Geräte verwendet, um die Person 
möglichst schonend befreien zu können. 
Danke an AW Anton Kreindl und HBM 
Jakob Hiemetsberger für die Ausarbeitung 
der Übung.

Monatsübung Februar
Die nächste Monatsübung findet am 
03.02.2022 um 19:00 Uhr statt. Thema 
der Übung wird sein: „Kommunikation im 
Einsatz“.

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am 
13.02.2022 um 10:15 Uhr im Gasthaus 
Kaltenbergerhof, unter Einhaltung der 2G 
Regel statt. Sollte die Vollversammlung 
aufgrund der geltenden Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden können, so wird kurz-
fristig Bescheid gegeben.

Foto: FF Kaltenberg

Info BH Freistadt

Wir möchten Sie darüber informieren, dass 
ab 24.01.2022 die Kundenverkehrszeiten 
auf der Bezirkshauptmannschaft Freistadt 
bis auf weiteres eingeschränkt werden.

Es gelten folgende Öffnungszeiten:
Dienstag von 08:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag von 08:00 – 12:00 Uhr
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Gestalte Kirche 
vor Ort.

Weitere Informationen unter
www.pfarrgemeinderat.at oder  
auf der Website Ihrer Diözese

T-Shirt Bestellung

Ein paar Vereine hatten die Idee, gemein-
sam T-Shirts für alle anzukaufen. Jeder, der 
Interesse hat, ob für den Freizeitlook, für 
die ganze Familie, für Einzelpersonen oder 
als Vereinsankauf, möge sich bei Thomas 
Kreindl (Tel.: 0664/3936255) melden.
Die Union hat nun 13 T-Shirts aller Größen 
angeschafft, die jederzeit zum Anprobieren 
zur Verfügung stehen. Hier der Link zur 
Ansicht:
http://www.europasport.at/product_info.
php?info=p8167_t-shirt-u--kaltenberg-
tennis.html Gratulation zum

Geburtstag

Hermann Hölzl (65), Markersreith 5
Stellenausschreibung
BSH Pregarten
Für das Bezirksseniorenheim Pregarten 
wird ab 7. März 2022 ein/e MitarbeiterIn 
für die Verwaltung (Teilzeit, 16 Wochen-
stunden) gesucht. Bewerbungen (inkl. 
Bewerbungsbogen) bis 18.02.2022 an 
das BSH Pregarten, Bindergasse 6, 4230 

Pregarten oder per Mail an bsh-pregarten.
post@shvfr.at.

Angaben über Aufgabenbereiche, Anfor-
derungsprofil, Allgemeine Aufnahmevo-
raussetzungen etc. erhalten sie auf der 
Homepage der Gemeinde www.kaltenberg.
at oder www.shvfr.at bzw. in Papierform am 
Gemeindeamt Kaltenberg.  


